
 
 

 

Beschlussvorlage Nr.: 235/2025 Datum: 08.12.2025 

Beratungsart: ☒ öffentlich ☐ nicht öffentlich 

 

Beratungsfolge 

Nr. Stadtvertretung / Fachausschuss  Sitzungstag 

1  Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur  

2  Bildungsausschuss   

3  Ausschuss für Umwelt und Verkehr  

4  Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauwesen  

5  Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, öffentliche Sicherheit 

und Digitalisierung 

 

6  Hauptausschuss  

7  X Stadtvertretung 11.12.2025 

 
 

 nachrichtlich:  

 
 

Schluss- und Mitzeichnungen 

gez. Th. Haß gez. Hansen gez. Conrad gez. Bickel 

Bürgermeister Büroleiterin Amtsleitung Sachbearbeitung 

 
1. TOP: Sanierung der Gymnastikhalle des Schulzentrum Raisdorf   über das 

Bundesförderprogramm:  „Sanierung kommunaler  Sportstätten“ 

 

Anlagen:  Konzept zur Sanierung technischer Anlagen vom Sept. 2020 

                 Gesamtfinanzierungsplan 

                 Kostenberechnung 

 

 

2. Sachverhalt und Problemdarstellung: 

 

Die Turnhalle wurde aufgrund des aufgerufenen Förderprogrammes auf energetische 

Sanierungsmöglichkeiten untersucht. Dabei wurde fest gestellt, dass die bauliche Substanz 

energetisch in einem guten Zustand ist und für den Förderantrag keine Plausibilitätskontrolle  ( 

auch aus Zeitgründen ) erfolgt, da man davon ausgehen kann, dass die Bedingungen aus dem 

Förderprogramm erfüllt werden, dieses  Gebäude auf die Gebäudeeffizienzklasse 85 zu bringen. 

Was aber erst in der 2. Phase nachweislich darzustellen ist. Aus diesem Grund sollte für den 

Förderantrag die Sanierung der technischen Anlagen (die auch einen sehr hohen Anteil an 

Energieeinsparmöglichkeiten ergibt) das Sanierungskonzept von Sept. 2020 als Grundlage heran 
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gezogen werden. Unabhängig von dem Förderprogramm sind folgende Maßnahmen kurz- und 

mittelfristig zu erwarten: 

 

1. Geräteraumtore laut Unfallkassenbericht                     12.000 €:   

2. Brandschutztechnische Arbeiten                                   15.000 € 

3. Lüftungsanlage                                                              84.000 € 

4. Rückbau techn. Anlagenteile                                         35.000 € 

5. Sanitärinstallation                                                         126.000 €                                                        

 

Zwischensumme kurzfristig:                                        272.000 € 

 

6. Wanddurchbruch für Lager                                              8.500 € 

7. Bodenbelagsarbeiten (Retopping)                                   30.000 € 

8. Lüftungsinstallation:                                                      120.000 € 

9. Heizungsinstallation:                                                       48.000 € 

10. Beleuchtungsanlage                                                        52.000 €      

 

Zwischensumme mittelfristig:                                      258.500 €       

 

 Anmerkung:  kurzfristig: in den nächsten 2 Jahren / mittelfristig in den nächsten 5 Jahren. 

Das bedeutet in der Summe kurzfristige Investitionskosten in Höhe von ca. 272.000 € und 

mittelfristige Investitionskosten in Höhe von ca. 258.300 €. Somit werden sich die zu 

erwartenden Investitionskosten in den nächsten Jahren auf rd. 530.500 € belaufen, die im 

Rahmen des Sportstätten-Förderprogramms mit einer Förderung von 75% eingeworben 

werden könnten.    Gleichzeitig könnte im Ergebnishaushalt bei Durchführung der 

investiven Maßnahmen, die bereits in der HH Anmeldung berücksichtigten 

Unterhaltungsmaßnahmen Lüftungsanlage Höhe von 100.000 € eingespart werden. 

 

Zu einer Schätzung, wieviel Energie und somit Energiekosten mit diesen o.g. Maßnahmen 

einsparbar wären, kann momentan keine Aussage getroffen werden, da hierzu umfangreiche  

Berechnungen erstellt werden müssten, die in der Phase 2. des Antragverfahrens 

nachzuweisen sind. 

Eine grobe Einschätzung der einzusparenden Energiekosten aus der Sanierung der 

Beleuchtungsanlage, Austausch von Förderpumpen sowie zusätzliche Dämmmaßnahmen 

kann jedoch mit ca. 6.000€ pro Jahr beziffert werden 

 

 

3. Lösungsvorschlag: 

 

Da kurzfristige und mittelfristige Sanierungsarbeiten in den nächsten Jahren zu erwarten 
sind, empfiehlt es sich, die vorbeschriebenen Maßnahmen als Gesamtmaßnahme über das 
am 17.10.2025 aufgerufene Sonderprogramm des Bundes „Sanierung kommunaler 
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Sportstätten“ zu beantragen. Diese werden mit bis zu 75% bei Kommunen mit einer sog. 
Haushaltsnotlage („Defizitkommune“) bezuschusst. 
 
 Das Förderprogramm ist in zwei Phasen unterteilt: 
 

1. Phase: Einreichung von Projektskizzen über das Bundesportal Easy online ab dem 

10.11.2025 bis zum 15.01.2025 (Interessenbekundungsverfahren). Hierzu bedarf es 

der erforderlichen Beschlüsse sowie einer gesicherten Finanzierung  

(gem. Gesamtfinanzierungsplan) 

 

2. Phase:  Beantragung der Förderung, wenn das Projekt seitens des Bundes den 

Zuschlag erhalten hat. Hierzu muss ein Energie-Effizienzexperte eingebunden sein. 

 
Eine Betreuung des Projektes durch einen gelisteten Energiesparsachverständigen kann 
bereits ab Phase 1 erfolgen. Im Falle einer Bewilligung sind die hierfür anfallenden Kosten 
förderfähig. 

 

 

4. Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 

 

Die Durchführung der in der anliegenden Kostenschätzung dargestellten 
Investitionsmaßnahmen ist gem. Din 276 auf 748.500 € (siehe Anlage Kostenschätzung 1. 
Ebene) berechnet worden. Bei einer 75%-igen Förderung ergibt sich ein Eigenanteil für die 
Stadt in Höhe von:  187.125,00 €.  
Mit den energetischen Sanierungen würden sich die laufenden Unterhaltungskosten und 
Bewirtschaftungskosten in Summe mindestens ( hier grob geschätzt ) um rund  6.000 € pro 
Jahr verringern.   
 

Die hierfür erforderlichen HH Mittel sind entsprechend dem Finanzierungsplan in den 

Haushalt 2026 ff bereit zu stellen ggfs. auch im Rahmen einer 

Verpflichtungsermächtigung bzw. mit Sperrvermerk. (Siehe Anlage 

Gesamtfinanzierungsplan)  

 

5. Beschlussempfehlung: 

 

Seitens der Verwaltung wird empfohlen  

 

 
 
Beschluss der Stadtvertretung  
 
Die Stadtvertretung beauftragt die Verwaltung, sich hinsichtlich der 
Sanierungsmaßnahmen an der Gymnastikhalle des Schulzentrums Raisdorf am 
Interessenbekundungsverfahren im Rahmen des Förderprogramms „Sanierung 
kommunaler Sportstätten“ zu beteiligen.   
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Die geplanten Ein- und Auszahlungen werden im Haushalt 2026 ff entsprechend dem 
Gesamtfinanzierungsplan bereitgestellt. 

 

 

 

Abstimmung 

Dafür Dagegen Enthaltungen Kenntnisnahme Vertagung Keine Abstimmung 

 
 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
- Ende der Beschlussempfehlung  - 

 



K:\PLSTSC\Office\VORLAG\2025_Vorlagen\235 BV\Analge Kostenberechnung.xlsxAnalge 

Kostenberechnung.xlsx Übersicht1.Ebene

Bauvorhaben

Sanierung technische Anlage 

Gymnastikhalle im Schulzentrum Raisdorf

Bauherr: Stadt Schwentinental der Bürgermeister

Architekt SOFK 

Fachplanung: Thomsen und Schlüter TGA

DIN 276 Kostengruppen im Hochbau Gesamtkosten:

angepasst und 

erweitert

Nr.

Netto Brutto Brutto

100 Grundstück 0,00 0,00 0,00

200 Herrichten und Erschließen 0,00 0,00 35.000,00

Rückbauarbeiten TGA 35.000,00

300  Bauwerk - Baukonstruktionen 0,00 0,00 75.500,00

Geräteraumtore 12.000,00

Wandduchbruch 8.500,00

Bodenbelagsarbeiten 30.000,00

Brandschutztechn. Arbeiten 15.000,00

Malerarbeiten 10.000,00

400  Bauwerk - Technische Anlagen 264.705,88 315.000,00 430.000,00

410 Sanitärinstallation 88.235,29 105.000,00

420 Heizungsinstallation 33.613,45 40.000,00

430 Lüftungsinstallation 142.857,14 170.000,00

440 Beleuchtungsanlage 52.000,00

500  Außenanlagen 0,00 0,00 0,00

600  Ausstattung und Kunstwerke 0,00 0,00 0,00

700  Baunebenkosten 0,00 0,00 208.000,00

Ing. Honorar Architekt 50.000,00

Ing. Honorar Brandschutz 12.000,00

Ing. Honorar  TGA Planung 146.000,00

Summe angepasst und erweitert: 748.500,00 €

aufgestellt Dipl. Ing. Georg Bickel 03.12.2025

Kostenberechnung erste Ebene aus Kostenberechnung durch Ing. Büro Siller 
vom 18.01.2022 zzgl. 15% Preissteigerung sowie Kosten für 
Erweiterungsmaßnahme Beregnungsanlage, Installationen in der Aussenanlage 
sowie Tribünen 3 reihig Barrierefrei!

Kostenberechnung erste Ebene aus Kostenberechnung TGA  durch das  Ing. 
Büro Schlüter und Thomsen  vom 28.08.2020 zzgl. 20% Preissteigerung sowie 
Kosten für bauliche Maßnahmen in der Gymnastikhalle.

































































Darstellung der geplanten Gesamtfinanzierung ( Energetische Sanierung  der Gymnastikhalle im Schulzentrum Raisdorf)

211120 26001

Finanzierungsplan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Leistungsphasen
LP 0 LP 1 - LP 4 LP 5 - LP 8 LP 9

Mittel unbeteiligter Dritter ( 

z.b. Spenden )
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Bundesmittel Zuwendung 561.375,00 € 0,00 € 112.500,00 € 412.500,00 € 36.375,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Bemessungsgrundlage  der  

Zuwendung [ % ]
75  [% ] 75  [% ] 75  [% ] 75  [% ] 75  [% ] 75  [% ] 75  [% ]

zzgl.Mittel beteiligter Dritter 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Eigenmittel  der Kommune 187.125,00 € 0,00 € 37.500,00 € 137.500,00 € 12.125,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Summe:
748.500,00 € 0,00 € 150.000,00 € 550.000,00 € 48.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

erarbeitet: Dipl. Ing. Georg Bickel

stand: 05.12.2025


